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ATLANTIC Grand Hotel

Übersichtsplan

Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde Bremen)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 122

für die Erweiterung eines Hotels an der Martinistraße zwischen der
Bredenstraße und der Böttcherstraße in Bremen-Mitte

(Bearbeitungsstand: 30.03.2017)

Für Entwurf und Aufstellung: BPW baumgart+partner

Stadt- und Regionalplanung

Partnerschaftsgesellschaft mbB

Ostertorsteinweg 70-71

28203 Bremen

Bremen, den 

Vorhabenträgerin: Grundstücksgesellschaft Bredenplatz mbH
Langenstraße 6-8
28195 Bremen

Bremen, den 

Der Plan hat beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
vom ...................... bis ......................... öffentlich ausgelegen.

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Im Auftrag  ..........................................

Der Plan hat im Ortsamt Mitte vom  .................... bis ............... öffentlich ausgelegen.

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Im Auftrag  ..........................................

Beschlossen in der Sitzung Beschlossen in der Sitzung der

des Senats am .................... Stadtbürgerschaft am ...................

 .......................... .............................

Senator Direktor bei der

Bremischen Bürgerschaft

Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen vom ...................., Seite .........

Planung:    Petry

Bearbeitet: Thies (BPW baumgart+partner) 17.08.2016 (TöB/öA)

30.03.2017 (Ä.n.ö.A.)

Verfahren: Holstein

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt der amtlichen Liegenschaftskarte und weist für den Geltungsbereich des Bebauungsplans die Gebäude und städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen vollständig nach. (Stand vom 11/2015)

Bremen, den 17.12.2015

Dipl.-Ing. Ulrich Eckardt

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Sie darf nur mit Zustimmung von GeoInformation Bremen vervielfältigt, digitalisiert, umgearbeitet, veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.

(§ 14 des Vermessungs- und Katastergesetz vom 16.10.1990 – Brem. GBl. S. 313)

©GeoBasis-DE/GeoInformation Bremen/19.11.2015/15247324.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Mit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes treten innerhalb seines

Geltungsbereiches sämtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungspläne und ihrer
Änderungen außer Kraft.

2. In dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind für den
Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes im Rahmen der festgesetzten
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die
Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

3. Im Kerngebiet (MK) sind Spielhallen im Sinne von § 33i Gewerbeordnung (GewO)
und Wettbüros unzulässig. Sonstige Vergnügungsstätten können ausnahmsweise
zugelassen werden.

4. Im Kerngebiet (MK) sind Wohnungen oberhalb des zweiten Vollgeschosses

allgemein zulässig. Wohnungen innerhalb des Erdgeschosses sind unzulässig.

5. Eine Überbauung der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche ist zulässig, wenn
im Erdgeschoss eine lichte Höhe von mindestens 3,0 m, gemessen über der
Oberfläche der Verkehrsfläche, und eine lichte Breite von mindestens 3,0 m,
gemessen ab der Fassade des Erdgeschosses, von der Bebauung freigehalten

wird.

6. Ein Überschreiten der Baulinien oder Baugrenzen, mit Ausnahme der Baulinien zur
Martinistraße, ist für das Verwenden eines historischen Fassadenelements in der
Fassade bis zu einer Tiefe von 1,0 m zulässig.

7. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind in der Erdgeschosszone der Gebäude
unzulässig. Sie können dort ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie in ihrer
stadträumlichen Wirkung untergeordnet sind.

8. Je Grundstück ist maximal eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt für Kraftfahrzeuge
zulässig. Satz 1 gilt nicht im Falle von Großgaragen.

9. Tiefgaragen sind vollständig unterirdisch anzulegen. Ein Überschreiten der
Oberkante der Tiefgarage gegenüber der angrenzenden Verkehrsfläche (Gehweg)
bzw. Geländeoberkante (Innenhof) ist unzulässig. Tiefgaragen sind auch

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

10. Die jeweilige Bezugshöhe für alle festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist der in
der Planzeichnung gekennzeichnete Bezugspunkt (BZ).

11. Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Höhe baulicher Anlagen durch
untergeordnete technische Aufbauten und Treppenausstiege kann ausnahms-

weise zugelassen werden, wenn diese die maximal zulässige Gebäudehöhe nicht
mehr als 3,0 m überschreiten und mindestens 3,5 m von der Gebäudeaußenkante
des obersten Geschosses abrücken. Technische Aufbauten, mit Ausnahme von
Solaranlagen, sowie Treppenausstiege sind einzuhausen.

12. Dächer sind statisch so auszubilden, dass die Errichtung von Anlagen zur Nutzung
von Solarenergie möglich ist.

13. Die Flachdächer des obersten Geschosses eines Gebäudes sind mindestens zu
50 Prozent extensiv zu begrünen.

14. Lärmschutzfestsetzungen

Im Plangebiet ist aufgrund von Verkehrslärm an den Gebäudeseiten entlang der
öffentlichen Verkehrsflächen mit Außenlärmpegeln von 55 bis 60 dB(A) nachts und
von 65 bis 70 dB(A) tags zu rechnen. Entlang der vom Verkehrslärm abge-
wandten Gebäudeseiten ist mit 15 dB(A) geringeren Außenpegeln zu rechnen.

Aus Gründen des Schallschutzes ist - ggf. unter Berücksichtigung von weiteren
Lärmquellen - Folgendes zu gewährleisten:

14.1 In den zu Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen ist durch bauliche Maß-
nahmen (z.B. Gebäudestellung, Grundrissgestaltung, schallabsorbierende
Ausgestaltung der Fensterlaibung) sicherzustellen, dass tagsüber der
Mittelungspegel von 35 dB(A) nicht überschritten wird.

14.2 Bei Außenlärmpegeln > 50 dB(A) und ≤ 60 dB(A) nachts ist in den zu

Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen durch geeignete bauliche
Maßnahmen (z.B. schallgedämmte Lüftungsöffnungen) sicherzustellen, dass der
Mittelungspegel von 30 dB(A) nachts bei Belüftung und geschlossenen Fenstern
nicht überschritten wird.

14.3 Bei der Errichtung neuer hausnaher Freibereiche (bspw. Balkone, Terrassen,

Loggien, Wintergärten) ist sicherzustellen, dass durch bauliche Ausbildung
(Gebäudestellung, Grundrissgestaltung, lärmabsorbierende Materialien oder in
ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen) der Mittelungspegel von 55 dB(A) tags
bei wenigstens einem hausnahen Freibereich je Wohnung eingehalten wird.

14.4 Der Nachweis für die Erfüllung der Anforderungen in den Nummern 14.1-14.3 hat
im Einzelfall zu erfolgen.
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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
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MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN UND BAUWEISE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß in Metern über Bezugspunkt (BZ)

Oberkante baulicher Anlagen als Mindest- und Höchstmaß in Metern über
Bezugspunkt (BZ)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Baugrenze

Öffentliche Verkehrsfläche

VERKEHRSFLÄCHEN

GRZ 1,0

VIII

GH 14 m

GH 20-26 m

Kerngebiet

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans

Baulinie

Mit dem Anliegerverkehr dienenden Geh- und Fahrrechten zugunsten der

Eigentümer angrenzender Grundstücke und mit Rechten für unterirdische
Leitungen zugunsten der Leitungsträger sowie mit der Allgemeinheit
dienenden Geh- und Fahrrechten zugunsten der Stadtgemeinde Bremen

zu belastende Flächen

12,50 Bemaßung von Abständen in Metern (Darstellung ohne Normcharakter)

PLANZEICHNUNG

BZ 7,28 m Höhenbezugspunkt mit Angabe der Höhe in Metern über Normalnull

HINWEISE
Archäologie: Im Plangebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Bodenfund-
stellen zu rechnen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei den Kampfmittelsuch-

arbeiten, ist eine Beteiligung der Landesarchäologie Bremen erforderlich.

Kampfmittel: In dem Plangebiet kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht

ausgeschlossen werden. Vor Aufnahme der planmäßigen Nutzung ist daher in
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen eine Sondierung und ggf. Beseitigung der
Kampfmittel sicherzustellen.

Die Bestimmungen der Baumschutzverordnung sowie des Artenschutzrechts bleiben

von den Festsetzungen des Bebauungsplanes unberührt.

Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes bleiben von den Festsetzungen des

Bebauungsplanes unberührt.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Neufassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I

S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S.
1548).

Planzeichenverordnung (PlanzV)

Bremische Landesbauordnung (BremLBO)

Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler (DSchG)

Abgrenzung der gem. § 12 Abs. 4 BauGB in den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan einbezogenen Fläche

Arkaden/Durchfahrt (ab dem 1. OG Kerngebiet (MK))

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

geschlossene Bauweiseg

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
Bei Überschreitung der Höhe von 48,2 m ü. NN durch bauliche Anlagen oder Teile
solcher sowie durch alle anderen Hindernisse ist die Zustimmung bzw. Genehmigung

der Luftfahrtbehörde gemäß § 12 bzw. 15 des LuftVG einzuholen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

D Einzelanlage (historisches Fassadenelement, Kulturdenkmal), das dem

Denkmalschutz unterliegt




